
Informationen über die wichtigsten Änderungen für die Feier von öffentlichen 
Gottesdiensten ab dem 19. Mai 2021 

 

 Gottesdienste (in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel) sind weiterhin 
ohne Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr (§ 1 Abs 2 COVID-19-ÖV: 
geimpft, getestet, genesen) möglich. Deshalb gilt aber weiterhin das Einhalten des 
Abstands von mindestens zwei Metern zu haushaltsfremden Personen und das 
Tragen von FFP2-Masken. 

 Gemeindegesang ist wieder möglich, ist aber in Hinblick auf dessen Dauer und 
Umfang zu reduzieren. 

 Chorgesang: 
Das Chorsingen im Gottesdienst ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich:  
Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr (geimpft/getestet/genesen 
gemäß § 1 Abs 2 COVID-19-ÖV); Einhalten des Abstands von mindestens 2 Metern 
und – für die Dauer des Singens – ohne FFP2-Masken. 
Für die Proben von Kirchenchören gelten dieselben Bestimmungen der COVID-19-
Öffnungsverordnung wie für Vereine (vgl. https://chorverband.at). 
Die Pfarrgemeinden werden ermutigt, ihre Kirchenräume nach Möglichkeit für das 
Proben von Chören und Blasmusikkapellen in ihrem Gebiet zu öffnen, damit unter 
Rücksichtnahme auf die erforderlichen Raumgrößen die Probetätigkeit möglichst 
bald wieder aufgenommen werden kann. 

 Feiern der Sakramente (Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, Trauungen) sind 
unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der geltenden Rahmenordnung (und mit 
einem entsprechenden Präventionskonzept) möglich. 

 Begräbnisse: Für Totenwache, Begräbnismesse oder Wort-Gottes-Feier in der Kirche 
gelten weiterhin die allgemeinen Regeln der geltenden Rahmenordnung. 
Auf dem Friedhof ist die Personenzahl nicht mehr limitiert. 

 Fronleichnam: Es gelten die oben angeführten Regeln und Hinweise für 
Gottesdienste. 
Bei günstigem Wetter ist es möglich, die Eucharistie im Freien zu feiern.  
Prozessionen sind nur möglich, wenn sichergestellt ist, dass ein Abstand zu anderen 
Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, von mindestens 2 Metern 
jederzeit eingehalten wird. 


